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Kostentragung bei Transporten 

 

           Wien,       

Aufnahmezahl / Fallzahl: ________________________________     

Name der Patientin / des Patienten: _______________________________________________ 

geb. am _____________ 

Adresse: ______________________________________________________________________ 

Die Heimbeförderung durch ein Krankenbeförderungsunternehmen erfolgt auf meinen 

ausdrücklichen Wunsch. Die Kosten für diesen Transport werden zur Gänze von mir 

getragen. 

 

Ich bestätige diese Information zur Kenntnis genommen zu haben. 

 

 
 ____________________________________________ 

                       Unterschrift der Patientin / des Patienten 

 

Information zur Kostentragung: 

 

Sie werden darüber informiert, dass von den Sozialversicherungen Transportkosten nur in 

nachstehenden beiden Fällen übernommen werden: 

 

1. Bei medizinisch begründetem Heimtransport nach Ihrer Entlassung aus der 

Stationärpflege, jedoch nur zu dem bei der Sozialversicherung aufscheinenden 

Hauptwohnsitz. Sollte dieser in einem anderen Bundesland liegen, übernimmt die 

Sozialversicherung nur jene Kosten, wie sie bei einem Heimtransport nach Behandlung 

im nächstgelegenen, zur medizinischen Versorgung geeigneten Krankenhaus 

entstanden wären. Die Differenzkosten sind von Ihnen selbst zu tragen. 

 

2. Bei Überstellung in ein Pflegeheim (unter der Voraussetzung des von Ihnen gestellten 

Antrages), wenn seitens der Sozialversicherung noch keine Pflegebedürftigkeit 

(Procuratio) festgestellt wurde. Wurde diese bereits festgestellt, sind die 

Transportkosten von Ihnen selbst zu tragen. 
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Bei Überstellung in ein Rehabilitationszentrum übernimmt der Kostenträger der 

Rehabilitation (PVA oder AUVA) die Transportkosten nur in wenigen Fällen. Es ist daher 

gleichzeitig mit dem Antrag auf Bewilligung des Rehabilitationsaufenthaltes auch der 

Antrag auf Übernahme der Transportkosten in das Rehabilitationszentrum zu stellen. 

Übernimmt der Kostenträger der Rehabilitation die Transportkosten nicht, sind diese von 

Ihnen zu tragen. 

 

Keinesfalls werden von den Sozialversicherungen Transportkosten übernommen, die 

anlässlich des von Ihnen erbetenen Ausganges bzw. der kurzzeitigen Unterbrechung 

einer Stationärpflege zur Erledigung dringender unaufschiebbarer persönlicher 

Angelegenheiten oder die durch Verlegung in eine andere Klinik auf Ihren ausdrücklichen 

Wunsch entstehen. Die Kosten dieser Transporte sind von Ihnen zu tragen. Eine 

Kostentragung durch die jeweilige Klinik ist wegen fehlender rechtlicher Grundlagen nicht 

möglich. 
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